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Die Gewinnbeteiligung: 
betriebspolitische Bedeutung und volkswirtschaftliche Grenzen

Dr. Eridi^Amdt, Hamburg

Das Streben nach sozialem  Ausgleich hat die Gewinnbeteiligung aktuell gemacht /  Ist die 
Gewinnbeteiligung nur ein betriebspolitisches oder auch ein volkswirtschaftliches M ittel ? ,
Historische Versuche und  Form en der Gewinnbeteiligung  /  G ewinnbeteiligung m it und  
ohne Entscheidungsbefugnis /  W erden die Arbeitnehm er von M onopolbetrieben durch die 
Gewinnbeteiligung ungerechtfertigt bevorzugt?  /  Die wirtschaftspolitischen Gefahren be
trieblicher Interessensolidarität /  W erden die nicht produzierenden Berufe benachteiligt?
K ann die Gewinnbeteiligung das Sozialproblem  lösen?

Eine Zeit wie die gegenwärtige, die vor den Trüm
mern ehrwürdiger und bisher scheinbar unzer

brechlicher Ordnungen steht, ist naturgemäß nicht arm 
an Experimenten und Vorschlägen für den Neubau 
menschUcher Lebensbereiche. Es ist in  der jüngsten 
Vergangenheit immer klarer geworden, daß die gro
ßen Erschütterungen dieses Jahrhunderts nicht zuletzt 
in einer fehlerhaften Konstruktion unserer W irt- 
schafts- und Gesellschaftsordnung wurzeln, die mit 
zahheichen schweren sozialen Spannungen tödliche 
Keime seit langem in sich trägt. Die Industrialisierung 
und in ihrem Gefolge Proletarisierung und Vermassung 
haben uns die „soziale Frage" beschert, deren schwie
rigste Problematik das Verhältnis zwischen Unterneh
mer und Arbeiter, zwischen „Kapital" und „Arbeit" er
faßt. Ungezählt sind die Versuche, mit einem Aus
gleich der hier liegenden Spannungen gefährlichen 
sozialen Sprengstoff wegzuräumen.
In dem Bestreben, neue Formen für einen solchen so
zialen Ausgleich zu finden bzw. alte mit neuem In
halt zu füllen, erhält auch die „Gewinnbeteiligung" 
der Arbeiter wiederum erhöhte aktuelle Bedeutung. 
Viele sehen in ihr die Verwirklichung der ersehnten 
sozialen Harmonie, ja  sie möchten die Gewinnbeteili
gung und den damit verknüpften Gedanken der Part
nerschaft im Betriebe geradezu als Grundlage für eine 
neue Sozialordnung aufgefaßt wissen; andere wieder
um sehen in ihr nichts w eiter als eine in ihren W ir
kungen recht begrenzte Maßnahme betrieblicher So
zialpolitik, deren volkswirtschaftliche Neben- und 
Fernwirkungen sogar recht ungünstig für die Gesell
schaft zu beurteilen seien. Es soll deshalb hier v e r
sucht werden, ausgehend von den verschiedenen For
men der Beteiligungslöhne einen Überblick über die 
Wirkungen zu schaffen und dabei auch die volksw irt
schaftlichen Grenzen anzudeuten, die dieser Form be
trieblicher Lohnpolitik gesetzt sind.

WESEN U ND ZIELE DER G EW IN N BETEILIGU N G  

Die Gewinnbeteiligung gehört zur Familie der „glei
tenden Löhne“. Eine bestimmte Gleitklausel bringt 
den Lohn als abhängige Variable in  ein vorher be
stimmtes Funktionalverhältnis zu einer anderen Größe

(unabhängige Variable). Als eine solche unabhängige 
Variable für die Bestimmung der Lohnhöhe kann eine 
betriebliche oder außerbetriebliche Größe in Frage 
kommen. Dementsprechend haben sich auch zwei' For
men von Gleitlöhnen entwickelt: außerbetrieblicJi die 
„Indexlöhne", bei denen entweder der Lebenshaltungs
kostenindex oder der Produktionsindex oder auch 
beide als unabhängige Variable für die Festlegung 
der abhängigen Variablen „Lohn" in Anspruch ge
nommen werden. Auf der betrieblichen Ebene kann 
man je nach der zugrunde gelegten unabhängigen Va
riablen (Bemessungsgrundlage) zwischen Gewinnbetei
ligung i. e. S., Ertragsbeteiligung und Umsatzbeteili
gung unterscheiden. Alle drei Formen mit ihren Über
gängen werden gewöhnlich unter dem Begriff der „Ge
winnbeteiligung" zusammengefaßt, korrekterweise 
wäre jedoch nur die erste Form als solche zu bezeich
nen, wenn natürlich auch die anderen beiden Formen 
zum Gewinn in Beziehung stehen und die Gewinn
bildung beeinflussen. Es soll jedoch hier an der übli
chen Terminologie festgehalten werden.
Die Gewinnbeteiligung ist ein M ittel der W irtschafts
politik. Bei genügend w eiter Fassung dieses Begriffes 
hat man je nach Einsatzort und Träger wirtschafts- 
politisdie Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen zu 
unterscheiden: auf der betrieblichen, gruppenwirt
schaftlichen, volkswirtschaftlichen und weltwirtschaft
lichen Ebene, und kommt so zu den Begriffen „Be
triebspolitik, Gruppenwirtschaftspolitik, Volkswirt
schaftspolitik und W eltwirtschaftspolitik". Die Bedeu
tung der Gewinnbeteiligung als wirtschaftspolitisches 
M ittel liegt nun vor allem auf der betrieblichen Ebene, 
betriebspolitische Ziele stehen durchaus im Vorder
grund: lohnpolitisch soll sie die Lohnbildung dem Ideal 
des „gerechten Lohnes" annähem , produktionspolitisch 
durch Leistungssteigerung und Kostenersparnis die 
Produktivität erhöhen, personalpolitisch Beschäfti
gungsfluktuationen verm indern und als M ittel betrieb
licher Sozialpolitik endlich die sozialen Spannungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern verringern 
helfen. Demgegenüber treten die volkswirtschaftlichen 
Ziele der Gewinnbeteiligung zurück. Viele ihrer Be
fürworter wollen in ihr ein M ittel der Konjunktur-
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Politik oder gar eine Maßnahme zur Modifizierung 
oder Umwandlung der bestehenden W irtschaftsord
nung sehen. Ja, einige erhoffen sogar von einer allge
meinen gesetzlichen Einführung der Gewinnbeteili
gung auf volkswirtschaftlicher Ebene einen bedeuten
den sozialpolitischen Effekt.
Der W irkungsbereich wirtsdiaftspolitischer M aßnah
men ist nicht auf eine bestimmte Ebene beschränkt, 
alle Maßnahmen wirken vielmehr auch „vertikal“ in 
aufsteigender oder absteigender Richtung. Volkswirt
schaftspolitische Maßnahmen bestehen ja  in der Haupt
sache sogar auch darin, Gruppenwirtschaften und Be
triebe zu einem bestimmten zielgerechten Verhalten 
zu veranlassen. Aber auch umgekehrt führen betriebs
politische Maßnahmen im Gefüge der Volkswirtschaft 
häufig zu ungewollten Neben- und Fernwirkungen und 
stellen sich nicht selten in Widerspruch zu den volks- 
wirtschaftspolitischen Zielen und ihrer Rangordnung. 
Einer der wichtigsten Grundsätze der Wirtschaftspoli
tik, der Grundsatz der Koordinierung aller wirtschafts
politischen Maßnahmen, gilt nicht nur „horizontal" für 
die Maßnahmen der Volkswirtschaftspolitik, sondern 
auch „vertikal' für die W irtschaftspolitik auf den 
verschiedenen Ebenen. Diese Tatsachen sind bedeut
sam für die volkswirtschaftliche Beurteilung der Ge
winnbeteiligung.

ÄLTERE UND NEUERE REALISIERUNGSVERSUCHE 

Der Gedanke, durch Gevrinnbeteiligung den betrieb
lichen Interessenausgleich zu fördern und die Leistung 
zu steigern, ist nicht neu. Abgesehen von uralten Be
teiligungssystemen. in der Fischerei von besonderem 
Charakter und einigen Versuchen in der Landwirt
schaft (der bekannteste ist derjenige Heinrich von 
Thünens, 1847), hat die Idee der Gewinnbeteiligung 
besonders in der Industrie W urzel geschlagen. Das 
plötzliche Anwachsen der Lohnarbeiterschaft mit fort
schreitender Industrialisierung und die unbefriedigen
den sozialen Verhältnisse, unter denen dieser nicht 
unbeträchtliche Teil der Bevölkerung im vorigen 
Jahrhundert zu leben gezwungen war, haben den 
Nährboden bereitet. Daß die Kritik M arxens am kapi
talistischen System, dem er Ausbeutung der Arbeiter
vorwarf, an der Verbreitung des Gewinnbeteiligungs
gedankens nicht ganz unbeteiligt ist, ist naheliegend 
und wird auch durch die Tatsache unterstrichen, daß 
die weitaus größte Zahl der in Deutschland jemals 
eingeführten Gewinnbeteiligungssysteme in  die zweite 

\ Hälfte des vorigen Jahrhunderts fä llt.‘Um die Jahr-
1 hundertwende gab es in Deutschland rund 50 Indu

striebetriebe, die ihre Belegschaft in irgendeiner Form 
' am Gewinn beteiligt hatten. Bekannter geworden 

und zu einiger Bedeutung gelangt sind davon nur die 
Gewinnbeteiligungen der Messingwerke Borchert jun. 
in Berlin (1867), der Steingutfabrik Max Roesler in 
Rodach/Thür. (1896), der Jalousie- und Holzpflaster
fabrik Heinrich Freese in Berlin (1888) und der opti
schen Fabrik Carl Zeiß in Jena (1896). Von allen V er
suchen haben wiederum nur die letzten beiden bis in 
die jüngste Vergangenheit Bestand gehabt.

V gl. d az u : W . W . N eu m a y er, „D irek t ''-G ew in n b e te ilig u n g  d u rd i 
L e is tu n g s lo h n  u n d  P lan k o s te n re d in u n g , in ; Z e itsd ir . f. B e trieb s- 
w ir ts d ia f t ,  1951, N r. 5, S. 271.

W ährend vom Beginn unseres Jahrhunderts bis zum 
ersten W eltkrieg nur wenige Fälle einer Gewinnbetei
ligung zu verzeichnen sind, trat nach dem ersten Welt
krieg eine gewisse Häufung auf. Von 1919 bis 1922 
führten in der Industrie 13 Betriebe Gewinnbeteili
gungssysteme ein. ®) Nach ganz vereinzelten Versuchen 
bis zum zweiten W eltkrieg hat der Gewinnbeteili- 
gungsgedanke gegenwärtig erneut starke Impulse er
halten. Dieses nachkriegsbedingte Anschwellen der 
Gewinnbeteiligungsfälle ist bem erkenswert, läßt es 
doch vermuten, daß verstärk te soziale Spannungen 
und Umwälzungen und auch erhöhte Gewinnmöglich
keiten der W irtschaft nach kriegerischen Auseinander
setzungen an der Auslösung jener Tendenzen nicht 
unbeteiligt sind. Auch die Kritik am alten  Wirtschafts
system und daraus resultierende Forderungen nach 
Umgestaltung dürften dabei eine Rolle spielen. War 
es nach dem ersten W eltkrieg die Sozialisierungsfor
derung, so ist es gegenwärtig die Forderung der Ge
werkschaften nach Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
in der W irts^a ft, die die Idee der Gewinnbeteiligung 
beflügelt.
Man w ird die bisher nach dem zw eiten-W eltkrieg in 
W estdeutschland eingeführten Gewinnbeteiligungen 
auf gut ein Dutzend beziffern können. Zwei davon 
ragen aus den übrigen heraus und stehen gegenwärtig 
im M ittelpunkt der Gewinnbeteiligungsdiskussion: der 
„Ergebnislohn" der Duisburger Kupferhütte (ab 1948) 
und das „Mitunternehmertum" des Textilunternehmens 
Kampf & Spindler in Hilden/Rhld. (ab 1951) ®). Bemer
kenswert bei beiden Systemen ist, daß man nicht bei 
der rein m ateriellen Lösung der Gewinnbeteiligung 
stehen geblieben ist, sondern durch Einräumung eines 
Mitsprache- und Mitentscheidungsrechtes an die Be
legschaft zu einer echten innerbetrieblichen Partner
schaft zwischen A rbeitgeber und Arbeitnehm er zu ge
langen sucht.
Auch im Ausland erlebt der Gedanke der Gewinn
beteiligung nach diesem Kriege eine Renaissance. In 
England wird er durch die -„Industrial Co-Partnership 
Association" gefördert, in den USA. macht der „Rucker- 
Plan" erneut von sich reden, einige südamerikanische 
Länder kennen sogar in gewissem Umfang eine ge
setzliche Regelung der Gewinnbeteiligung; auch In
dien prüft die Einführung eines allgemeinen Gewinn
beteiligungssystems; in Frankreich haben seit dem 
zweiten W eltkrieg m ehr als 2 000 kleinere und mitt
lere Unternehmen die Gewinnbeteiligung eingeführt.

FO RM EN  DER G EW IN N BETEILIGU N G

Es kann nicht Aufgabe dieser generellen Untersuchung 
sein, konkrete Einzelfälle zu analysieren. M annig
fache Formen lassen einer individuellen Ausgestal
tung der Gewinnbeteiligung bei ihrer Einführung wei
ten Raum. Auch eine volkswirtschaftliche Beurteilung 
der Gewinnbeteiligung hat ihre verschiedenartigen 
Formen zu berücksichtigen.
2) E benda , S. 271 f.

V gl. d az u : E rn s t K uss, „M itbestim m ung  u n d  g erec h te r L ohn als 
E lem en te  e in e r  N eu o rd n u n g  d e r  W ir ts d ia f t“, D u isb u rg  (1950); G e rt 
S p in d le r, „D as M itu n te rn e h m e rtu m . D er d r it te  W e g  zu r w irt- 
sch a ftlid ien  M itb estim m u n g " , 1949.
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Wie sdion eingangs erwähnt, unterscheidet man nach 
der B e m e s s u n g s g r u n d l a g e  zwischen Gewinn
beteiligung (im engeren Sinne), Ertragsbeteiligung und 
Umsatzbeteiligung, je  nachdem, ob Änderungen des 
Vermögens, des W ertes der betrieblichen Leistung 
oder der ümsatzerlös als unabhängige V ariable für die 
Bemessung des Beteiligungslohnes herangezogen w er
den. Ist das zwischen Bemessungsgrundlage und Be
teiligungslohnquote festgelegte Funktionalverhältnis 
proportional, so spricht man auch von .proportiona
lem Lohn“. In der bisherigen Terminologie ist dieser 
Begriff wohl in der Hauptsache für die Umsatzbeteili
gung als „umsatzproportionaler Lohn" verw andt wor
den, *) begriffsinhaltlicfa steht jedoch nichts dagegen, 
unter den genannten Voraussetzungen auch von „er- 
trags-“ bzw. „gewinnproportionalem Lohn" zu spre
dien.
Die Bestimmung der Bemessungsgrundlage ist nicht 
ohne Schwierigkeiten; sie sind bei der Gewinnbetei
ligung i.e .S . am größten, bei der Umsatzbeteiligung 
am geringsten. Formal bietet der Gewinnbegriff zwar 
keine Schwierigkeiten, dafür aber ist der m ateriale 
Gewinn auf vielfältige W eise manipulierbar. Selbst 
wenn man Von konjunkturellen Einflüssen und Fremd
leistungen absieht — welcher Gewinn soll zugrunde 
gelegt werden: steuerrechtlicher oder handelsrecht
licher Gewinn? Sollen stille Reserven berücksichtigt 
werden, Rücklagen, Rückstellungen? Sollen Eigenkapi
talzinsen und Unternehmerlohn vor Errechnung der 
Gewinnquote abgesetzt v/erden? Das 'sind nur einige 
der Fragen, die die Gewinnermittlung für die Beleg
schaft schwer übersehbar machen und leicht Ursachen 
neuen Mißtrauens sein könnten. Hinzu kommt, daß 
der Gewinn nur in einem  sehr losen Zusammenhang 
mit der Einzelleistung im Betriebe steht. Für die Er
reichung eines leistungsgerechten Lohnes ist die Ge
winnbeteiligung mit dem Gewinn als Bemessungs
grundlage also kaum das geeignetste Mittel.
Die Umsatzbeteiligung in der Form des umsatzpropor
tionalen Lohnes verm eidet einen Teil dieser Schwie
rigkeiten. Im Gegensatz zum Gewinn ist der Umsatz 
eine ziemlich eindeutige Größe. Meinungsverschieden
heiten über die Bemessungsgrundlage sind also kaum 
zu befürchten. Zu beachten ist allerdings, daß der Um
satz nicht etwa proportional dem Gewinn ist, daß also 
bei der W ahl dieser Bemessungsgrundlage zwar die 
Sdiwierigkeiten der Gewinnermittlung umgangen w er
den, die Gewinnproportionalität des Lohnes aber auf
gegeben wird. In der Praxis hat der umsatzproportio
nale Lohn bereits einige Einschränkungen erfahren. Da 
eine auf die Preise der Endprodukte abgewälzte Er
höhung der M aterialpreise z.B. zu völlig ungerecht
fertigten Lohnerhöhungen führen würde, ist man teil
weise dazu übergegangen, die M aterialkosten vom 
Umsatzerlös abzusetzen.
Mit der Ausgliederung von Kostenbestandteilen aber 
entfernt man sich von der Umsatzbeteiligung und 
nähert sich in gleichem Maße der Ertragsbeteiligung.
*) V gl. v o r  a llem ; E u g en e  s A u e l le r ,  .V e r s  u n e  éco n o m ie  p ro - 
portionelle" , P aris  1947.
®) V gl. H ilm ar K allie fe , .B e te il ig u n g  d e r B elegschaft am  E rtra g  
des U n te rn eh m en s“, D iss. H am b u rg  1951, S. 48.

Die heute meist besprochene Form der Ertragsbetei
ligung ist der aus den USA, stammende „Rucker-Plan". 
Er verfolgt eine Beteiligung am Netto-Ertrag (value 
added), also am Wertzuwachs des Betriebes. Die Lohn
summe wird in ein festes Verhältnis zum Wertzuwachs 
gesetzt, das allerdings bei Rationalisierungen im Be
trieb jeweils neu festgesetzt Werden muß. A nderer
seits läßt die W ahl des N ettoertrages oU Bemessungs
grundlage wiederum jene Schwierigkeiten aufkom- 
men, die auch bei der Gewinnerm ittlung eine Rolle 
spielten.
Nach der Z u s a m m e n s e t z u n g  des E n d l o h n e s  
wird zwischen zwei Formen unterschieden: der .g e 
mischten" und der .re inen  Gewinnbeteiligung". Bei 
der letzteren ist der gesamte Lohn des Arbeitnehmers 
Beteiligungslohn und damit allen Ertrags- und Gewinn
schwankungen ausgesetzt. W egen des untragbaren Ri
sikos, das den Arbeitnehmern damit aufgebürdet 
würde, wird diese Form der Gewinnbeteiligung im 
allgemeinen abgelehnt und der .gemiachten“ der Vor
zug gegeben. H ier wird den BelegEthaftsmitgliedern 
ein fester Grundlohn — meist in Höhe des Tarifloh
nes — garantiert; auf diesem Grundlohn erst baut 
sich dann der zusätzliche Beteiligungulohn auf. Bei 
allen neueren Gewinnbeteiligungssystemen ist diese 
gemischte Form der Beteiligung die Regel.
Das Kriterium der G e w i n n -  bzw. E r t r a g s b a s i s  
ergibt eine Einteilung in die „innerbetriebliche", „be
triebliche" und „überbetriebliche" Form der Gewinn
beteiligung. ®) Die betriebliche Gewinnbeteiligung steht 
in der Praxis im Vordergrund. Der Gewinn, Ertrag 
bzw. Umsatz des ganzen Betriebes w ird zur Bemes
sungsgrundlage für die Beteiligungslohnsumme genom
men, die auf sämtliche Angehörige des Betriebes ver
teilt wird. Bei der innerbetrieblichen Gewinnbeteili
gung ist die Basis kleiner (etwa die einzelnen Abtei
lungen des Betriebes), bei der überbetrieblichen Form 
denkt man an die Beteiligung der Arbeitnehmer an 
den Gewinnen oder Erträgen eines ganzen W irt
schaftszweiges oder gar der gesamten Volkswirtschaft. 
Unter dem Merkmal der Q u o t a t i o n s w e i s e  kann 
man von „direkter" und „indirekter" Gewinnbeteili
gung sprechen. Bei der direkten Form wird der Anteil 
des Einzelnen unm ittelbar festgesetzt. Sie ist in der 
H auptsadie als direkte Umsatzbeteiligung des V er
kaufspersonals gebräuchlich und ist hier gewisser
maßen als Analogie zum Stücklohn zu betrachten. Der 
Normalfall ist die indirekte Gewinnbeteiligung; aus
gehend von der Bemessungsgrundlage wird zunächst 
die Gesamtquote berechnet, diese erst w ird dann auf 
die einzelnen Belegschaftsmitglieder nadi einem be
stimmten Schlüssel verteilt.
Nach der N u t z b a r m a c h u n g  der Gewinn- bzw. 
Ertragsanteile kennt man die „individuelle“ und die 
„kollektive" Gewinnbeteiligung. Diese ist gegeben, 
wenn die Anteile Zwecken nutzbar gemacht werden, 
die dem W ohle aller Betriebsangehörigen dienen (Ver
sorgungskassen, W ohnungsbau usw.), jene überläßt 
den auf das einzelne Belegschaftsmitglied entfallen
*) H an s J e n n y , .D ie  G ew in n b e te ilig u n g  d e r  A rb e itn e h m e r" , Z ü rid i 
u nd  S t. G a llen  1950, S. 33.

1952A^ 28 5



A rndt: G ew innbeteiligung

den Anteil persönlicher Verwendung. Die bisher be
kannten Gewinnbeteiligungssysteme bestanden meist 
in einer Kombination beider Formen.
N adi der V e r f ü g b a r k e i t  der Beteiligungslöhne 
unterscheidet man „freie" und „gesperrte". Einige 
Betriebe zahlen den Gewinnanteil an den Fälligkeits
term inen n id it oder nicht ganz aus, sondern überwei
sen ihn ganz oder zum Teil auf Sperrkonten oder Aus- 
gleidisfonds. H einridi von Thünen sdirieb seinen Ar
beitern den Gewinnanteil auf einem Sparkonto gut, 
über das erst mit Erreichung des 60. Lebensjahres ver
fügt w erden konnte. Der Spindler-Plan sieht die Bil
dung einer „Sollrüdclage" aus den Gewinnanteilen 
der Arbeitnehm er vor, die bei V erlustabsdilüssen der 
Firma in Ansprudi genommen werden soll. Erst nadi 
Auffüllung der Sollrücklage werden die Gewinnanteile 
bar ausgezahlt.
Bine w iditige Untersdieidung ist die nach der k a p i 
t a l m ä ß i g e n  B i n d u n g  in „anteilsmäßige" und 
„anteilslose" Gewinnbeteiligung. Bei der anteilsmäßi
gen Beteiligung versucht man, die Belegschaftsmitglie
der durch „A rbeiteraktien“ zu Kleinaktionären zu 
machen und "sie dariiil~ainrEigenkapital zu beteiligen. 
Mit der Beteiligung am Fremdkapital, wie sie etwa 
als Teil des Spindler-Plans in der freiwilligen Über
lassung von Gewinnanteilen als Darlehen an das 
Unternehmen in Erscheinung tritt, ist wohl bereits 
die Grenze der Gewinnbeteiligung überschritten. Der 
Regelfall dürfte die anteilslose Gewinnbeteiligung 
sein, bei der die Arbeitnehmer, ohne am Kapital be
teiligt zu sein, einen Gewinnanteil erhalten mit der 
Begründung, daß der Gewinn eine komplexe Größe 
sei, an der Kapital und Arbeit gleichermaßen Anteil 
haben.
Nach der M i t e n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s  der 
A rbeitnehm er sind nun mannigfache Formen der Ge
winnbeteiligung gegeben, die sich zwischen den bei
den Extremen bewegen; bloße Gewinnbeteiligung ohne 
jede wirtschaftliche Mitentscheidung und volle Part
nerschaft, bei der die Gewinnbeteiligung mit einer 
gleichberechtigten Mitentscheidungsbefugnis der Be
legschaft gekoppelt ist. Die Mitbestimmung der Be
legschaft in wirtschaftlichen Fragen des Betriebes er
langt in der gegenwärtigen Diskussion zunehmend 
größeres Gewicht. Nur in der Form einer solchen vol
len Partnerschaft auf der Grundlage wirtschaftlicher 
Mitbestimmung dürfte der Gewinnbeteiligungsgedanke 
künftig überhaupt noch von Bedeutung sein. Wo da
gegen unter voller Partnerschaft eine volle Risikoüber
nahme durch die A rbeitnehm er durch V erlustbeteili
gung verstanden wird, dürfte dem Gewinnbeteili
gungsgedanken der Todesstoß versetzt werden.
Die genannten Formen der Gewinnbeteiligung kom
men in den verschiedensten Kombinationen vor. Die 
Praxis kennt vor allem die gemischte, betriebliche, in
dividuelle, indirekte und anteilslose Gewinn- bzw. 
Ertragsbeteiligung, die als freie oder gesperrte Form 
zumeist mit einer kollektiven Gewinnbeteiligung ge
koppelt ist.
Ist schon, wie gezeigt wurde, die W ahl der Bemes
sungsgrundlage recht problematisch, so ist die zweite

große Schwierigkeit die Festlegung eines Verteilungs
schlüssels zwisdien Kapital und Arbeit. Dieses Pro
blem tritt in zwei Stufen auf: bei der Festlegung der 
Gesamtquote und — bei der individiiellen Form — 
der Festlegung der Einzelquote. W ird die Gesamtquote 
nicht vorher festgelegt, sondern jeweils in  ihrer Höhe 
vom Unternehmer bestimmt (Tempo-Werke Vidal & 
Sohn), so gehören schon eine sehr feste betriebliche 
Gemeinschaft und ein sehr starkes V ertrauensverhält
nis zwischen Unternehm er und Belegschaft dazu, um 
darin wurzelnde soziale Spannungen nicht aufkommen 
zu lassen. In der Regel wird daher der Schlüssel für 
die Errechnung der Gesamtquote vorher festgelegt 
sein müssen. Als solchle können in Frage kommen; ein 
fester Prozentsatz des Gewinns, das Verhältnis zwi
schen Lohnsumme und investiertem  Kapital, das Ver
hältnis zwischen Lohnsumme und Dividendensumme, 
ein der Dividendensumme angenäherter Prozentsatz. ’) 
Bei der Festlegung der Einzelquote ist eine gleich
mäßige Umlegung nach der Kopfzahl selten. M eist wird 
die Einzelquote nach dem V erhältnis der Lohn- bzw. 
Gehaltshöhe festgelegt, wobei häufig auch noch die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit berücksichtigt wird. 
Auch soziale V erhältnisse (Familienstand, Kinderzahl 
usw.) gehen in manchen Fällen in den Schlüssel ein.

REALISIERUNG DER ZIELE

Ist nun die Gewinnbeteiligung ein geeignetes Mittel, 
um die erhofften W irkungen auszulösen und die ihr 
gesteckten Ziele zu erreichen? Ganz ohne Zweifel 
wird durch sie eine einkommenspolitisch bedeutsame 
Besserstellung der beteiligten Belegschaftsmitglieder 
erreicht, vorausgesetzt allerdings, daß die tariflichen 
Grundlöhne keine Verschlechterung erfahren und daß 
überhaupt ein verteilbarer Gewinn vorhanden ist. 
Auch in personalpolitischer Hinsicht dürften sich für 
den Betrieb mit Gewinnbeteiligung unter der Voraus
setzung einer tatsächlichen einkommensmäßigen Bes
serstellung der Gewinnbeteiligten günstige W irkun
gen ergeben. Die Fluktuation der Beschäftigten wird 
vermindert, und die Möglichkeiten einer cjualitativen 
Auslese w erden durch Zustrom aus anderen Teilen 
der W irtschaft verbessert. A llerdings ist einschrän
kend zu sagen, daß die genannten W irkungen auch 
durch höhere Löhne erzielt werden können.
Ist die Gewinnbeteiligung in der Lage, das Ziöl der 
Produktivitätssteigerung des Betriebes zu erreichen? 
Die Berichte und Erfahrungen der Praxis sind recht 
widersprudisvoll. Immerhin gibt es eine größere Zahl 
von Fällen, in denen sowohl Kostenersparnisse durch 
sparsamere Verwendung von M aterial und sdionen- 
dere Behandlung von Maschinen usw. als auch eine 
gewisse Steigerung der A rbeitsintensität zu erkennen 
waren. Es ist jedoch festzustellen, daß die Gewinn
basis (bei betrieblicher Gewinnbeteiligung also die 
Betriebsgröße) im reziproken V erhältnis zum leistungs
steigernden Anreiz steht. Je größer der Betrieb, um 
so loser die Bindung des Einzelnen an die betrieb
liche Leistung als e i n e r  Determinante des Gewinns. 
In gleicher Richtung w irken Anteilshöhe, Auszah
’) E benda , S. 57.
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lungsfristen und die Tatsache, ob eine Barauszahlung 
erfolgt oder ob es sich um eine gesperrte Form der 
Gewinnbeteiligung handelt.
H inzu kommt die bereits angedeutete Tatsache, daß 
die Leistung nur eine Determinante des Gewinns ist 
und  daß Gewinnerhöhung durch Leistungssteigerung 
von mannigfachen anderen Einflüssen, vor allem m arkt- 
mäßigen, überkom pensiert werden kann. Hier wird 
deshalb eine die betriebliche Leistung m ehr berück
sichtigende Form der Gewinnbeteiligung, die etwa 
als Bemessungsgrundlage den N ettoertrag wählt (Ruk- 
kerplan), gegenüber der Gewinnbeteiligung i. e. S. 
bessere Resultate erzielen können, obgleich natürlich 
auch diese Form den M arkteinflüssen ausgesetzt ist. 
Die modernen, in einer stürmischen W eiterentwick
lung  begriffenen Lohnbemessungsmethoden durch A r
beitsplatz- und Leistungsbewertung dürften jedoch in 
der Lage sein, die gleichen oder gar bessere Effekte 
zu erzielen.

I Auch  die W irkungen der Gewinnbeteiligung als einer 
^Maßnahme betrieblicher Sozialpolitik werden meist 
überschätzt. Zur Erreichung und Erhaltung eines stän
digen Arbeitsfriedens ist die Gewinnbeteiligung allein 
schon deshalb nicht in  der Lage, weil der Anteil des 
Beteiligungslohnes am Gesamtlohneinkommen verhält- 
inismäßig gering ist und das vorwiegende Interesse der 
; jArbeitnehmerschaft w eiterhin auf die tariflichen Grund- 
fiöhne gerichtet bleibt. Aus m ehreren Erhebungen 
J^eht hervor, daß der A nteil der Beteiligungslöhne an 
.'der Lohnsumme im m ehrjährigen Durchschnitt nur 4 
bis eVo betrug. Die W irkung wird in allen den Fällen 
w eiter abgeschwächt, in denen die Erhöhung der 
Grundlöhne in  den Betrieben mit Gewinnbeteiligung 
nicht gleichen Schritt mit der Tariflohnerhöhung in 
anderen Betrieben hält. Gegenüber der bloßen Ge
winnbeteiligung hat nun allerdings die mit einer Ge
winnbeteiligung gekoppelte volle Partnerschaft, die 
der Belegschaft ein wirtschaftliches Mitbestimmungs
recht einräumt, die größeren Chancen, einen sozialen 
Ausgleich im Betrieb zu erreichen. Für eine solche 
Betriebsgemeinschaft, in der die Arbeitnehm er gleich
berechtigte Partner in  der Führung des Betriebes sind, 
is t nun aber die Gewinnbeteiligung zw ar ein Mittel, 
aber nicht unbedingte Voraussetzung. Sie ist es um so 
weniger, je mehr der m aterielle Anreiz infolge v e r
hältnismäßiger Geringfügigkeit des Beteiligungsloh
nes in den H intergrund und andere psychologische 
Faktoren in den Vordergrund treten.
Sind der Gewinnbeteiligung als wirtschaftspolitischem 
M ittel auf der betrieblichen Ebene immerhin einige 
Erfolge beschieden, so ist jedoch die Erreichung volks
wirtschaftspolitischer Ziele recht pessimistisch zu be
urteilen. Um die Arbeitseinkommen konjunkturbeding
ten  Verschiebungen des Preisniveaus automatisch an
zupassen, sind die Auszahlungsfristen zu lang und 
der Anteil des Beteiligungslohnes an der Gesamt
lohnsumme zu gering, als d aß . die Gewinnbeteiligung 
h ier ins Gewicht fallen könnte. Auch von einem w irk
samen Konjunkturausgleich kann nicht gesprochen w er
den; hier stehen der staatlichen W irtschaftspolitik an
dere und wirksamere Mittel zur Verfügung, als es die

Gewinnbeteiligung je  sein kann. Desgleichen ist die 
Erreichung ordnungspolitischer Ziele durch die Ge
winnbeteiligung nur ganz beschränkt möglich. Die 
Ordnungspolitik des Staates umfaßt einen Komplex 
Wirtschafts- und gesellschaftspolitischer M ittel zur Er
reichung und Erhaltung einer gerechten und stabilen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. In diesem 
Komplex hat die staatliche Einkommenspolitik einen 
wichtigen Platz. Im Rahmen dieser staatlichen Ein
kommenspolitik aber ist die Gewinnbeteiligung nicht 
nur ein sehr begrenztes Mittel, sondern sie zeitigt 
sogar, wie noch zu zeigen sein wird, zuweilen W ir
kungen, die den Zielen der staatlichen Einkommens
politik zuwiderlaufen. Als gesellschaftspolitisches Mit
tel eines sozialen Spannungsausgleichs aber ist die 
Gewinnbeteiligung nur in Verbindung mit einer ech
ten Partnerschaft in den Fällen von Bedeutung, in 
denen sie die den umfassenderen sozialen Spannungen 
vorgelagerten betrieblichen Spannungen als ergän
zende Maßnalime verringern hilft, ohne zur Verschär
fung jener beizutragen.

DIE V O L K SW IRTSCH A FTLICH EN  FERN W IRK UN G EN  

Eine solche Verschärfung sozialer Spannungen auf 
höherer Ebene durch die auf der betrieblichen Ebene 
in vielen Fällen durchaus, günstig wirkende Gewinn
beteiligung ist aber nicht nur möglich, sondern häufig 
sogar wahrscheinlich. Eine der wichtigsten Fragen 
hierbei ist die nach dem Zusammenhang zwischen Ge
winnbeteiligung und Marktform des beteiligenden Un
ternehmens. N un läßt sich die S truktur einer moder
nen Volkswirtschaft zwar keineswegs auf die A lter
native Konkurrenz — Monopol bringen; wenn aller
dings heute — meist von Interessentenseite — ver
sucht wird, das Monopolproblem zu bagatellisieren, 
so wird man damit einer wirklichkeitsnahen Betrach
tung der W irtschaftsstruktur noch weniger gerecht. 
Eine solche Auffassung übersieht, daß es zwar keine 
reinen und absoluten Monopole gibt, daß es jedoch 
nichtsdestoweniger zahllose monopolähnliche Stellun
gen gibt, die erhöhte Gewinne aus dem Vorhanden
sein wirtschaftlicher Macht oder längerdauernder 
Knappheit bestimmter Güter erzielen können.
Diese Tatsache ist von großer Bedeutung für die volks
wirtschaftliche Beurteilung der Gewinnbeteiligung. Das 
gewinnbeteiligende Unternehmen braucht nicht, aber 
es kann eine solche monopolähnliche Stellung inne
haben. Da gerade im industriellen Sektor die Konkur
renzbeschränkung überwiegen dürfte, ist die Möglich
keit einer solchen M arktstellung hier sogar besonders 
groß. Daß genügend starke m aterielle Interessen zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine betriebliche 
Solidarität erzeugen können, ist keine neue Erfahrung. 
Gegen eine solche betriebliche Interessensolidarität ist 
nun gewiß nichts einzuwenden, sie wird ja  auch sogar 
von der Gewinnbeteiligung als einem Mittel sozialen 
Spannungsausgleichs im Betriebe erstrebt. H ier zeigt 
sich nun aber, daß unter bestimmten Umständen zwi
schen Zielsetzungen auf der betrieblichen und auf der 
volkswirtschaftlichen Ebene Diskrepanzen auftreten 
können. Mag eine betriebliche Solidarität sich inner
betrieblich noch so günstig in der Beseitigung betrieb-
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lidier Spannungen auswirken — wenn dieser Aus- 
gleidi zu Lasten der Vermehrung überbetrieblidier 
Spannungen vor sidi geht, ist er vom volkswirtsdiaft- 
hdien  Standpunkt aus zu verurteilen. Das ist aber der 
Fall, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines Be
triebes mit Gewinnbeteiligung in der monopolistisdien 
Ausbeutung aller übrigen Konsumenten gemeinsame 
Sadie madien, ja  mit Hilfe der Gewinnbeteiligung die
sem Vorgehen sogar nodi ein soziales M änteldien um
hängen. Beim Arbeitnehmer triumphiert in soldien 
Fällen sein Produzenteninteresse über sein Konsu
menteninteresse, das ja  ohnehin das sdiw ädiere ist, 
da es sidi auf alle M ärkte verteilt, während sidi das 
Produzenteninteresse auf den einen M arkt des be
treffenden Produktes konzentriert. Den Sdiaden tragen 
alle Verbraudier, also audi die übrigen Arbeitnehmer. 
Man wende nidit ein, daß eine soldie für die Gesamt
heit naditeilige Interessensolidarität zwisdien A rbeit
geber und Arbeitnehm er unw ahrsdieinlidi ist, die 
W irklidikeit lehrt das Gegenteil. Es sei nur an das 
gemeinsame Vorgehen von Unternehmern und Ar
beitervertretern im Reidiskohlenrat nadi dem ersten 
W eltkrieg erinnert, das den beabsiditigten gemein- 
w irtsdiaftlidien Interessenausgleidi völlig lahmlegte. 
Den A rbeitern wurden höhere Löhne versprodien, 
wenn ihre V ertreter im Reidiskohlenrat den geplan
ten Preiserhöhungen zustimmen würden, was dann 
audi ständig gesdiah. Begründet wurde das von den 
V ertretern der Bergarbeiter damit, daß ihnen „das 
Hemd näher als der Rode sei". Audi aus neuerer Zeit 
sind ähnlidie Fälle betrieblid ier Interessensolidarität 
bekannt geworden. So beriditet Debatin, daß eine vor 
zwei Jahren von der Gesdiäftsführung des Volks- 
wagehwerkes im Einvernehmen mit Gewerksdiafts- 
vertretem  und Betriebsrat geplante Herabsetzung des 
Preises um 1000 M ark von der Belegsdiaft, der die 
Entsdieidung überlassen wurde, verhindert worden 
ist. ®) Es ist dabei müßig zu untersudien, ob das Volks
wagenwerk eine M onopolstellung innehat, entschei
dend ist vielmehr, daß eine möglidie Preisherabsetzung 
durdi die Belegsdiaft verhindert wurde und daß offen
bar der Konkurrenzdrude nidit ausgereidit hat, sie 
trotzdem zu erzwingen. Audi in den USA. sind ähn- 
lidie Fälle zu verzeidinen. Man wird also gut tun, die 
M öglidikeiten einer soldien, die Allgemeinheit be
lastenden Interessensolidarität in die volkswirtsdiaft- 
lidien Nebenwirkungen einer Gewinnbeteiligung ein
zukalkulieren. Nun riditen sidi die gleidien A rgu
mente allerdings gegen jede innerbetrieblidie Mit
bestimmung, aber es ist wohl vor allem mit die Auf
gabe der in den Gewerksdiaftsvorsdilägen vorgesehe
nen „betriebsfremden" Gewerksdiaftsvertreter, diese 
negative W irkung betrieblidier Interessensolidarität zu 
verhindern.
Nodi in einer anderen Riditung kann die Gewinn
beteiligung zur Vermehrung sozialer Spannungen im 
Gesellsdiaftskörper beitragen. Für die Gewinnbeteili-
®) V g l. d ie  A u sfü h ru n g e n  d es  S te ig e rs  W e rn e r  v o r  d e r  z w e iten  
S o z ia lis ie ru n g sk o m m iss io n . „V erh an d lu n g en  d e r  Soz. K om m ission  
ü b e r  d e n  K o h len b e rg b a u . 1920", B erlin  1920, S. 37.
')  „B eden k lid ie  G ew in n b e te ilig u n g " , in ;  D e u tsd ie  Z e itu n g  und  
W irtsd ia f ts 'z e itu n g  vom  19. 9. 1951.

gung wird vor allem der industrielle Sektor und hier 
wiederum audi nur ein Teil der Betriebe in Frage 
kommen. Ist es nun aber vom Standpunkt einer auf 
geredite Einkommensverteilung geridjteten staatlidien 
Einkommenspolitik vertretbar, daß die hier zufällig 
Besdiäftigten ein zusätzlidies Einkommen beziehen? 
W er beteiligt den Volkssdiullehrer, den Landarbeiter, 
den Verwaltungsbeamten am Gewinn? Ist man viel
leicht gar bereit, w ieder zu dem alten Produktivitäts
ideal der Klassiker zurüdczukehren, das bereits Fried- 
ridi List mit den W orten gegeißelt hat, daß nadi ihm 
zwar derjenige, der Sdiweine züditet, ein produktives 
Mitglied der m ensdilidien Gesellsdiaft sei, w er aber 
M ensdien erziehe, sei es nidit? W äre es un ter diesem 
Gesiditspunkt nidit riditiger, die Gesamtheit an den 
Gewinnen der in Frage kommenden W irtsdiaftszweige 
dadurdi zu beteiligen, daß man durdi eine zwedcent- 
sprediende Preispolitik und Preissenkung das Realein- 

. kommen aller erhöht?
Hier ist Wohl audi der Grund zu sudien, aus dem her
aus die G ew erksdiaften ihre trotz gewisser W and
lungen immer nodi vorwiegend ablehnende Stel
lung gegenüber der Gewinnbeteiligung herleiten. 
Die Einkommenspolitik der Gewerksdiaften ist darauf 
geriditet, allen Arbeitnehm ern einen gerediten Anteil 
am Sozialprodukt zu sidiern. Dieses Ziel läßt sid i nadi 
Auffassung der Gewerksdiaften nur durdi, Kollektivver
träge erreidien, für deren Absdiluß aber die gewerk- 
sdiaftlidie Solidarität eine unbedingte Voraussetzung 
ist. Die Gewinnbeteiligung als eine wirtsdiaftspoliti- 
sdie Maßnahme vor allem auf der betrieblidien Ebene 
aber ist geeignet, diese Solidarität zu sdiw ädien oder 
gar zerbröckeln zu lassen. Das Aufkommen autonomer, 
sogenannter „gelber" Gewerksdiaften in einer Reihe 
von französischen Gewinnbeteiligungsbetrieben *“) 
zeigt, daß jene Gefahr für die Gewerkschaften tatsädi- 
lich besteht.
Eine abschließende Gesamtbeurteilung läßt erkennen, 
daß die Gewinnbeteiligung alles andere als ein Stein 
der W eisen ist, mit dem man die sozialen Probleme 
der Zeit mit einem Sdilage lösen könnte. Diese Pro
bleme verschließen sich einem Mittel, dessen W irkun
gen hauptsächlich auf der betrieblichen Ebene liegen. 
Die Gewinnbeteiligungssysteme sind um so ungünsti
ger zu beurteilen, je  loser der Zusammenhang mit der 
Einzelleistung ist; sie sind dort ganz abzulehnen, wo 
sie nichts anderes darstellen als einen "ikrsatz für 
schwieriger einzuführende, aber nichtsdestoweniger 
gerechtere, auf genauen Arbeitsuntersuchungen und 
Zeitstudien beruhende Leistungsentlohnungen. Wo Ge
winnbeteiligungssysteme eingeführt werden, ist der 
Beteiligung am N ettoertrag der Vorzug zu geben. Auch 
hier sollte aber der unm ittelbar leistungsabhängige 
Grundlohn möglichst groß, der Beteiligungslohn mög
lichst klein gehalten werden. A rt und Umfang einzu
führender Gewinnbeteiligungssysteme sollten niemals 
ohne Berücksichtigung ihrer Tolkswirtschaftlichen 
Neben- und Fernwirkungen beurteilt werden. N ur so 
kann verm ieden werden, daß positive W irkungen auf

” ) P e te r  K e lle r , «Der p ro p o r tio n a le  Lohn*, in : M itte ilu n g e n  d es  
W W I v om  15. 8. 1949, S. 6.
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dler betrieblichen Ebene durch Schäden am gesamten 
W irtschafts- und Gesellschaftskörper erkauft werden. 
A^lle bedingungslosen Befürworter der Gewinnbeteili- 
gjung werden gut daran tun, einzelne unbestreitbare 
EErfolge der Gewinnbeteiligung nicht zu hodi einzu

schätzen und sich der sehr engen volkswirtschaftlichen 
Grenzen dieses wirtsdiaftspolitischen Mittels bewußt 
zu bleiben. Allzu utopische Erwartungen sind selbst 
der begrenzten Verwirklichung einer Idee noch nie
mals förderlich gewesen.

SSummary: P r o f i t - S h a r i n g ,  i t s  
M e a n i n g  f o r  C o n c e r n  P o l i c y  
m n d i t s  L i m i t s  i n  N a t i o n a l  
E c o n o m y .  The present-day efforts 
ait social equalization have again in
creased the importance o£ profit-shar
in g  schemes. Profit-sharing is an in
strum entality of economic policy which 
comes to bear primarily at concern 
level. But measures at that level pro
duce secondary and far-reaching effects 
a t  higher levels too, for the respective 
branch of industry or even the whole 
economy. The principle of co-ordinat
io n  of measures of economic policy 
should be applied not only horizont
ally , but also vertically for policy at 
different levels. After describing the 
history of profit-sharing, the author ex
plains the various types. The basis for 
assessment can be the profit proper, 
th e  value added, or the turnover. The 
ultim ate wage earned m ay originate 
from "mixed“ and "pure" types of 
profit-sharing. Vi^hile “mixed" profit- 
sharing guarantees the worker a fixed 
basic wage, in "pure" profit-sharing 
schemes his total wage earnings are 
exposed to the fluctuations of the 
value added and the profit yield. The 
basis for assessment may comprise 
intra-concern departments, individual 
concerns, or may even be a t supra- 
concern levels. As a rule, direct types 
o f profit-sharing where each individual 
worker's share is directly fixed, are 
less common than indirect types which, 
after assessing the aggregate quota, 
distribute the profit among the wor
kers in accordance with some fixed 
key. In co-partnership, profit-sharing 
is  combined with the staff's right of 
co-determination on equal terms. In 
term s of income, the position of those 
participating in profit-sharing schemes 
can  no doubt be appreciably improved. 
But opinions a/e  greatly  diverging as 
to  whether profit-sharing can also in
crease productivity. And its effects 
on intra-concern social policy are also 
frequently overrated, for the propor
tion  of the profit share to the aggre
g ate  wage is relatively small. The 
author is rather pessimistic about the 
possibility of using pro'fit-sharing as a 
m eans of national economic policy. 
Certain brandies of trade m ay well 

. ho ld  monopoly-like positions thus ac
cumulating unduly high profits which 
m ight increase social tensions at a 
higher level. This danger is even in
tensified by the tendency toward a 
community of interests which profit- 
sharing creates betw een m anagement 
and  staff. Sociologically, it can be 
observed that profit-sharing improves 
th e  position only of those trades 
actively engaged in the production 
process, which is not fair from the 
aspect of income policy. The author 
does not consider the concept of 
profit-sharing to be an adequate in
strumentality for solving the social 
problems of the day.

Résumé; P a r t i c i p a t i o n  a u  
p r o f i t  e t  p o l i t i q u e  d ' e n t r e 
p r i s e .  Dans leurs efforts d 'arriyer à 
une compensation sociale les ouvriers 
ont fait gagner un nouvel aspect 
d 'actualité  au problème de la parti
cipation au profit. Celle-ci représente 
un m oyen de la politique économique 
e t c 'est dans l'en treprise qu'elle revêt 
toute son importance. Pourtant toutes 
les m esures prises dans le domaine de 
la politique d 'entreprise provoquent 
des répercussions e t des réactions sur 
le plan de l'économie nationale et celui 
de groupes. Le principe de la co
ordination des m esures politico-éco
nomiques s'applique à tous les plans 
— et verticaux et horizontaux — de 
l'économie politique. A yant donné un 
résum é historique des essais faits pour 
résoudre le problème de la participa
tion au profit l'au teu r analyse les 
catégories différentes, i. e. participa
tion au profit tout court, au rendement, 
e t au chiffre des affaires. Selon la 
composition du salaire pris dans son 
total on parle ou de participation 
"mixte" ou de participation „absolue“. 
Tandis que la  prem ière garantit un 
salaire de base stable à l'ouvrier, la 
dernière expose le salaire total de 
l'ouvrier à toutes les fluctuations du 
rendem ent et du profit. En général les 
salariés préfèrent la participation in
directe à la forme directe. Quant à la 
prem ière on procède en répartissant 
selon un mode défini le total de la 
quote-part fixée sur l'équipe. Q uant à 
la  dernière la  quote-part de chaque 
ouvrier individuel est déterminée 
directem ent. Dans une entreprise où 
l'écpiipe a la qualité de co-partenaire 
la participation au  profit est accom
pagnée du droit de la co-détermina- 
tion. Sans doute aucun la participation 
au profit augmentera sensiblement les 
revenues des salariés. Mais il y  a 
encore divergence d'opinions sur 
l'am élioration éventuelle de la pro
ductivité. En général on surestime 
aussi les résultats à obtenir dans le 
domaine social de l'entreprise, car 
dans le total du salaire la quote-part 
de participation est relativem ent petite. 
L 'auteur est pessim iste cpiant à la 
réalisation de buts d'économie poli
tique. Il est fort possible que certaines 
branches d 'industrie se trouvant dans 
une situation de quasi-monopole cré
ent des profits supérieurs à ceux 
d 'autres branches, de façon à accen
tuer encore les tensions sociales. La 
tendance d'une solidarité d 'intérêts 
dans le cadre d'une entreprise stimulé 
par le régime de participation au profit 
augmente encore ce danger. Il faut 
aussi penser , à ce que par cette 
m éthode la situation sociale de cer
taines professions seulement sera 
améliorée. Ceci se trouverait en con
tradiction avec les revendications 
d 'une politique de salaire juste pour 
tout le monde,

Resumen; L a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
l o s  b e n e f i c i o s ,  s u  i m p o r 
t a n c i a  r e l a t i v a  a l a  p o l í t i c a  
d e  l a  e m p r e s a  y  s u s  l i m i t e s  
p o l í t i c o  e c o n ó m i c o s .  El prin
cipio de la coordinación de las medidas 
político económicas no es aplicable 
tan  solo horizontalmente sino también 
verticalm ente en lo que respecta a la 
economía política en los diferentes 
planos. Habiendo indicado los ensayos 
históricos de una participación en los 
beneficios, el autor reseña los dife
rentes formas. Se distinguen entre la 
participación en los beneficios, en un 
sentido más estrecho, la participación 
en la utilidad y  la participación en 
las transacciones. Según la composi
ción del salario definitivo, se distinguen 
entre participaciones „mixtas" y 
„puras". M ientras que en la participa
ción mixta, al obrero se le garantiza 
un salario básico fijo, la participación 
„pura" expone el salario total a todas 
las fluctuaciones de beneficio y  renta. 
Según la base de beneficio y  renta se 
puede comprobar tres formas de la 
participación en los beneficios, o sean 
„fuera de la empresa, dentro de ella 
y encima de ella". En general se p re
fiere la participación indirecta a la 
participación directa que viene fijando 
inmediatamente la participación del 
individuo. Por lo que se refiere a la 
participación indirecta, la cuota fijada 
previamente viene siendo distribuida 
entre los obreros correspondiente a un 
llave determinado. En la forma de par
ticipación como asociado, la participa
ción en los beneficios viene siendo 
acoplada con el derecho de los obreros 
de participar en la dirección de la 
empresa. No cabe duda de que medi
ante la participación en los beneficios 
se podría conseguir una sensible mejora 
en favor de los obreros respecto a su 
remuneración. Pero en lo que respecta 
a la cuestión si la participación en los 
beneficios acarrearía un aumento de la 
producción, discrepan las opiniones. 
En la  m ayoría de los casos se sobre
estiman también los efectos político 
sociales dentro de la empresa, pues la 
porción del salario de participación 
queda relativam ente reducida. El autor 
manifiesta ideas pesimistas respecto a 
la posibilidad de conseguir fines polí
tico económicos m ediante la participa
ción en los beneficios. Es posible que 
ciertos ramos de la economía disfrutan 
de beneficios más elevados gracias a 
su posición casi monopólica, lo que 
podría intensificar las tensiones soci
ales en un plano'.superior. Este peligro 
queda subrayado por la tendencia de 
una solidaridad de intereses entre los 
obreros y  los dirigentes de la empresa 
surgida de la participación en los 
beneficios. Con respecto a la política 
social, se debe tener en cuenta de que 
por la forma de la participación en los 
beneficios, solo las profesiones pro
ductivas gozan de una m ejora econó
mica lo que está contradictoria a una 
política del salario justo.
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